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RzF - 3-zu 8§64 FlurbG

Flurbereinigungsgericht Koblenz, Urteil vom 16.10.1968 - 3 C 98/67 = IK 1969 S. 230

L eitsatze

1 Nach der vorzeitigen Grundbuchberichtigung besteht fir den Teillnehmer ein
. besonderer Vertrauensschutz auf den unveranderten Bestand der Abfindung.

Ausden Grinden

Im Unterschied zur Regelung des § 60 Abs. 1 Satz 2 FlurbG, der dem Kulturamt die Méglichkeit
einraumt, jede fir zweckméRig gehaltene Anderung des Flurbereinigungspl anes vorzunehmen, ist die
Spruchstelle gem. § 141 Abs. 2 FlurbG nur noch zu Anderungen berechtigt, wenn diese dazu dienen,
einer begrindeten Beschwerde abzuhelfen. Diese V oraussetzungen zu einem Eingriff in die Abfindung
eines Nichtbeschwerdefiihrers war im vorliegenden Falle nicht erfillt.

Im Ubrigen hétte der Senat, auch fur den Fall, dal3 die Beschwerde der Beigeladenen begriindet
gewesen waére, erhebliche Bedenken, ob die Anordnungen der Spruchstelle zu rechtfertigen gewesen
waren. Zwar kann der Flurbereinigungsplan noch bis zur Schluf3feststellung gedndert werden, wenn
dies zum Ausgleich widerstreitender Interessen notwendig ist (vgl. 8 64 FlurbG). Insofern ist der
grundsétzlich mit jedem rechtméaldigen Verwaltungsakt verbundene V ertrauensschutz hier aus der
Natur der Sache heraus in gewissem Umfang eingeschrankt. Diese Beurteilung muf3 sich jedoch in
dem Mal3e andern, in dem der Verfahrensteilnehmer Gber die normale Zuteilung hinaus Hinweise
erhélt, aus denen heraus er auf den Bestand der gefundenen Ldsung vertrauen darf. Solche Hinweise
waren hier die Durchfthrung der vorzeitigen Grundbuchberichtigung, die gem. 882i.V.m. 8 79 Abs. 2
FlurbG nur fir Besitzstande durchgeftihrt werden soll, fir die auch bel kritischer Prifung keine
Anderungen mehr zu erwarten sind (vgl. OVG Koblenz, Urt. v. 26.1.1966 - 3 C 62/65 -) und die
Duldung der Bebauung.

Innere Kolonisation
Flurbereinigungsgesetz
vergleiche
Oberverwaltungsgericht
Innere Kolonisation

Flurbereinigungsgesetz



vergleiche

Oberverwaltungsgericht



	RzF - 3 - zu § 64 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


